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u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Landeshauptstadt Hannover – 
ESPA Baumanagement GmbH

An die nachstehende juristische Person

Name / Bezeichnung: ESPA Baumanagement GmbH
letzte bekannte Anschrift: Wittelsbacher Str. 30,  
 10707 Berlin

wird ein Dokument der Landeshauptstadt Hannover, 
Fachbereich Finanzen, Johannssenstraße 10, 30159 
Hannover, datiert auf den 10.10.2023, Aktenzeichen 
5.0101.101947.0, öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da die ju-
ristische Person, zur Anmeldung einer inländischen 
Geschäftsanschrift zum Handelsregister verpflichtet ist 
/ wäre und eine Zustellung weder unter der eingetrage-
nen Anschrift noch unter einer im Handelsregister ein-
getragenen Anschrift einer für Zustellungen empfangs-
berechtigten Person oder einer ohne Ermittlungen 
bekannten anderen inländischen Anschrift möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Landeshauptstadt Hannover
OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hundesteuer
1. Stock, Raum Nr. 132,
Johannssenstraße 10, 30159 Hannover.

Es wird gemäß § 122 Abs. 5 S. 2 der Abgabenordnung 
(AO) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-) 
Verwaltungszustellungsgesetzes – in der jeweils zurzeit 
gültigen Fassung – darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung des Dokuments Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Hannover, den 23.02.2024

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Nowak
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